
II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) Nr. 662/2010 DER KOMMISSION 

vom 23. Juli 2010 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 zur Übernahme bestimmter internationaler 
Rechnungslegungsstandards gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates im Hinblick auf Interpretation 19 des International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) und International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 19. Juli 2002 betreffend 
die Anwendung internationaler Rechnungslegungsstandards ( 1 ), 
insbesondere auf Artikel 3 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 der Kommis­
sion ( 2 ) wurden bestimmte internationale Rechnungs­
legungsstandards und Interpretationen, die am 
15. Oktober 2008 vorlagen, in das EU-Recht übernom­
men. 

(2) Am 26. November 2009 veröffentlichte das International 
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) die 
Interpretation 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch 
Eigenkapitalinstrumente, nachstehend „IFRIC 19“ genannt. 
IFRIC 19 soll Leitlinien für die Bilanzierung von Eigen­
kapitalinstrumenten liefern, die ein Schuldner nach Neu­
aushandlung der Konditionen einer finanziellen Verbind­
lichkeit zu deren vollständiger oder teilweiser Tilgung 
ausgibt. 

(3) Die Anhörung der Sachverständigengruppe (Technical Ex­
pert Group, TEG) der European Financial Reporting Ad­
visory Group (EFRAG) hat bestätigt, dass IFRIC 19 die in 
Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1606/2002 
genannten Kriterien für eine Übernahme erfüllt. Gemäß 
der Entscheidung 2006/505/EG der Kommission vom 
14. Juli 2006 zur Einsetzung einer Prüfgruppe für Stan­

dardübernahmeempfehlungen zur Beratung der Kommis­
sion hinsichtlich der Objektivität und Neutralität der von 
der Europäischen Beratergruppe für Rechnungslegung 
(EFRAG) abgegebenen Stellungnahmen ( 3 ) hat diese die 
EFRAG-Stellungnahme geprüft und der Kommission mit­
geteilt, dass sie sie für ausgewogen und objektiv hält. 

(4) Kohärenz der internationalen Rechnungslegungsstandards 
kann nur gewährleistet werden, wenn nach der Annahme 
von IFRIC 19 auch am International Financial Reporting 
Standard (IFRS) 1 die erforderlichen Folgeänderungen 
vorgenommen werden. 

(5) Die Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 sollte daher ent­
sprechend geändert werden. 

(6) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen ent­
sprechen der Stellungnahme des Regelungsausschusses 
für Rechnungslegung — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Verordnung (EG) Nr. 1126/2008 wird wie 
folgt geändert: 

(1) Die im Anhang zur vorliegenden Verordnung enthaltene 
Interpretation 19 des International Financial Reporting In­
terpretations Committee (IFRIC) wird eingefügt. 

(2) International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 wird 
dem Anhang der vorliegenden Verordnung entsprechend 
geändert.
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Artikel 2 

Die Unternehmen wenden die im Anhang dieser Verordnung enthaltene IFRIC 19 und die ebenfalls im 
Anhang enthaltene Änderung an IFRS 1 spätestens mit Beginn des ersten nach dem 30. Juni 2010 be­
ginnenden Geschäftsjahres an. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in 
Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied­
staat. 

Brüssel, den 23. Juli 2010 

Für die Kommission 
Der Präsident 

José Manuel BARROSO
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ANHANG 

INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS 

IFRIC 19 IFRIC-Interpretation 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente 

IFRS 1 Änderung an IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards 

Vervielfältigung innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gestattet. Außerhalb des EWR alle Rechte vor­
behalten, mit Ausnahme des Rechts auf Vervielfältigung für persönlichen Gebrauch oder andere redliche Benut­
zung. Weitere Informationen sind beim IASB erhältlich unter: www.iasb.org
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IFRIC INTERPRETATION 19 

Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente 

VERWEISE 

— Rahmenkonzept für die Aufstellung und Darstellung von Abschlüssen 

— IFRS 2 Anteilsbasierte Vergütung 

— IFRS 3 Unternehmenszusammenschlüsse 

— IAS 1 Darstellung des Abschlusses 

— IAS 8 Rechnungslegungsmethoden, Änderungen von rechnungslegungsbezogenen Schätzungen und Fehler 

— IAS 32 Finanzinstrumente: Darstellung 

— IAS 39 Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung 

HINTERGRUND 

1 Ein Schuldner und ein Gläubiger können die Konditionen einer finanziellen Verbindlichkeit neu aushandeln und 
vereinbaren, dass der Schuldner die Verbindlichkeit durch Ausgabe von Eigenkapitalinstrumenten an den Gläubiger 
ganz oder teilweise tilgt. Transaktionen dieser Art werden auch als „Debt-Equity-Swaps“ bezeichnet. Das IFRIC wurde 
um Leitlinien für die Bilanzierung solcher Transaktionen gebeten. 

ANWENDUNGSBEREICH 

2 In dieser Interpretation geht es darum, wie ein Unternehmen bei der Bilanzierung zu verfahren hat, wenn die 
Konditionen einer finanziellen Verbindlichkeit neu ausgehandelt werden und dies dazu führt, dass das Unternehmen 
zur vollständigen oder teilweisen Tilgung dieser Verbindlichkeit Eigenkapitalinstrumente an den Gläubiger ausgibt. Sie 
gilt nicht für die Bilanzierung des Gläubigers. 

3 Ein Unternehmen darf diese Interpretation nicht auf die genannten Transaktionen anwenden, wenn 

a) der Gläubiger gleichzeitig auch ein direkter oder indirekter Anteilseigner ist und in dieser Eigenschaft handelt. 

b) der Gläubiger und das Unternehmen vor und nach der Transaktion von derselben Partei/denselben Parteien 
beherrscht werden, und die Transaktion bei wirtschaftlicher Betrachtung eine Kapitalausschüttung des Unterneh­
mens oder eine Kapitaleinlage in das Unternehmen einschließt. 

c) schon die ursprünglichen Konditionen der finanziellen Verbindlichkeit die Möglichkeit einer Tilgung durch Aus­
gabe von Eigenkapitalinstrumenten vorsehen. 

FRAGESTELLUNGEN 

4 In dieser Interpretation werden folgende Fragestellungen behandelt: 

a) Sind die von einem Unternehmen zur vollständigen oder teilweisen Tilgung einer finanziellen Verbindlichkeit 
ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente als „gezahltes Entgelt“ gemäß IAS 39 Paragraph 41 anzusehen? 

b) Wie sollte ein Unternehmen die zur Tilgung dieser finanziellen Verbindlichkeit ausgegebenen Eigenkapitalinstru­
mente beim erstmaligen Ansatz bewerten? 

c) Wie sollte ein Unternehmen etwaige Differenzen zwischen dem Buchwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit 
und dem bei erstmaliger Bewertung der ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente angesetzten Betrag erfassen? 

BESCHLUSS 

5 Gibt ein Unternehmen zur vollständigen oder teilweisen Tilgung einer finanziellen Verbindlichkeit Eigenkapitalinstru­
mente an einen Gläubiger aus, handelt es sich dabei um ein gezahltes Entgelt gemäß IAS 39 Paragraph 41. Ein 
Unternehmen darf eine finanzielle Verbindlichkeit (oder einen Teil derselben) nur dann aus seiner Bilanz entfernen, 
wenn sie gemäß IAS 39 Paragraph 39 getilgt ist.

DE L 193/4 Amtsblatt der Europäischen Union 24.7.2010



6 Eigenkapitalinstrumente, die zur vollständigen oder teilweisen Tilgung einer finanziellen Verbindlichkeit an einen 
Gläubiger ausgegeben werden, sind bei ihrem erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten, es sei 
denn, dieser lässt sich nicht verlässlich ermitteln. 

7 Lässt sich der beizulegende Zeitwert der ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente nicht verlässlich ermitteln, ist der 
Bewertung der beizulegende Zeitwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit zugrunde zu legen. Schließt eine 
getilgte finanzielle Verbindlichkeit ein sofort fälliges Instrument (wie eine Sichteinlage) ein, ist IAS 39 
Paragraph 49 bei der Bestimmung ihres beizulegenden Zeitwerts nicht anzuwenden. 

8 Wird nur ein Teil der finanziellen Verbindlichkeit getilgt, hat das Unternehmen zu beurteilen, ob irgendein Teil des 
gezahlten Entgelts eine Änderung der Konditionen des noch ausstehenden Teils der Verbindlichkeit bewirkt. Ist dies 
der Fall, hat das Unternehmen das gezahlte Entgelt zwischen dem getilgten und dem noch ausstehenden Teil der 
Verbindlichkeit aufzuteilen. Bei dieser Aufteilung hat das Unternehmen alle mit der Transaktion zusammenhängenden 
relevanten Fakten und Umstände zu berücksichtigen. 

9 Die Differenz zwischen dem Buchwert der getilgten finanziellen Verbindlichkeit (bzw. des getilgten Teils einer 
finanziellen Verbindlichkeit) und dem gezahlten Entgelt ist gemäß IAS 39 Paragraph 41 im Ergebnis zu berück­
sichtigen. Die ausgegebenen Eigenkapitalinstrumente sind erstmals an dem Tag anzusetzen und zu bewerten, an dem 
die finanzielle Verbindlichkeit (oder ein Teil derselben) getilgt wird. 

10 Wenn nur ein Teil der finanziellen Verbindlichkeit getilgt wird, ist das Entgelt nach Paragraph 8 aufzuteilen. Der Teil 
des Entgelts, der der noch ausstehenden Verbindlichkeit zugewiesen wird, ist bei der Beurteilung der Frage, ob die 
Konditionen der noch ausstehenden Verbindlichkeit wesentlich geändert wurden, zu berücksichtigen. Ist dies der Fall, 
hat das Unternehmen die Änderung gemäß IAS 39 Paragraph 40 als Tilgung der ursprünglichen Verbindlichkeit und 
Ansatz einer neuen Verbindlichkeit zu behandeln. 

11 Ein gemäß den Paragraphen 9 und 10 angesetzter Gewinn oder Verlust ist vom Unternehmen in der Gewinn- und 
Verlustrechnung oder im Anhang als gesonderter Posten anzugeben. 

ZEITPUNKT DES INKRAFTTRETENS UND ÜBERGANGSVORSCHRIFTEN 

12 Diese Interpretation ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am oder nach dem 1. Juli 2010 beginnenden 
Geschäftsjahres anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig. Wendet ein Unternehmen diese Interpretation auf 
Berichtsperioden an, die vor dem 1. Juli 2010 beginnen, hat es dies anzugeben. 

13 Nach IAS 8 hat ein Unternehmen eine Änderung der Rechnungslegungsmethode mit Beginn der frühesten dargestell­
ten Vergleichsperiode anzuwenden. 

Anhang 

Änderung des IFRS 1 Erstmalige Anwendung der International Financial Reporting Standards 

Die in diesem Anhang enthaltene Änderung ist erstmals in der ersten Berichtsperiode eines am oder nach dem 1. Juli 2010 
beginnenden Geschäftsjahres anzuwenden. Wendet ein Unternehmen diese Interpretation auf eine frühere Periode an, sind auch die 
Änderungen auf diese frühere Periode anzuwenden. 

In Anhang D werden eine Überschrift und Paragraph D25 hinzugefügt. 

Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten durch Eigenkapitalinstrumente 

D25 Bei erstmaliger Anwendung kann nach den Übergangsvorschriften von IFRIC 19 Tilgung finanzieller Verbindlichkeiten 
durch Eigenkapitalinstrumente verfahren werden.
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